
Ablauf eines Flächenwidmungsplan-Änderungsverfahrens gemäß § 18a Bgld. RPG
„vereinfachtes Verfahren“

Die Gemeinde beabsichtigt, ein Änderungsverfahren durchzuführen.

Beauftragung des Raumplaners – Übermittlung der Unterlagen.

Umwidmungsinteressierte: Abgabe eines Umwidmungsansuchens (Muster RSN empfohlen) und 
Bestätigung der Kostentragung in der Gemeinde.

Raumplaner prüft Änderungsanlass auf Übereinstimmung mit §18a Bgld. RPG. Allenfalls Vorabklärungen 
mit dem Amt der Landesregierung.

Formulierung der Absichtsmeldung einschließlich Begründung.

Gemeinde übermittelt die Absichtsmeldung an das Amt der 
Landesregierung / L.RO (per E-Mail)

Strategische Umweltprüfung / Beschlussentwurf:
Raumplaner prüft die Umwelterheblichkeit (Screening gemäß §10a Bgld. RPG) der Umwidmungen 
dahingehend, ob ein Umweltbericht erforderlich ist (falls ja, ist ein §18a-Verfahren unzulässig). 

Erstellung des Konsultationsberichts mit den aufbereiteten Widmungsfällen.

üblicherweise: es ist kein Umweltbericht 
erforderlich (sonst Abbruch des Verfahrens)

Gemeinde übermittelt den 
Konsultationsbericht an das Amt der 
Landesregierung / L.RO (per E-Mail). 

In Europaschutzgebiet: zusätzlich an die 
Abteilung 4 / Naturschutz.

Rückmeldung vom Amt der Landesregierung / 
L.RO (telefonisch oder per E-Mail)

RSN RaumplanungZT GmbH Seite 1Stand: LGBl. Nr. 44/2015

Gemeinde: Benachrichtigung der 
Grundeigentümer und der Nachbarn: diese 
haben mind. 14 Tage Frist zur Abgabe einer 
Stellungnahme. 

Bei Grünflächenwidmungen §16 Abs.3 BRPG: 
Benachrichtigung der Nachbargemeinden

Raumplaner in Abstimmung mit Bürgermeister/in und Gemeindeverwaltung: 
Erstellung des vorläufigen Beschlussberichts (als Empfehlung für den Gemeinderat).

Nachbarn: Einsichtnahmen. Abgabe von 
Stellungnahmen.

Gemeinde: Übermittlung der Stellungnahmen und der Information der L.RO an den Raumplaner.
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Gemeinde: Kundmachung. Die Änderung tritt mit dem ersten Tag der Kundmachung in Kraft.

Amt. der Landesregierung: Begutachtung der Unterlagen. Amtsinternes Ermittlungsverfahren.

Allenfalls Mitteilung von Versagensgründen (Vorgangsweise: siehe unten*).

Genehmigung. Übermittlung Genehmigungsbescheid an die Gemeinde.

Gemeinde: Übermittlung der gesamten Beschlussunterlagen an das Amt der Landesregierung. 
Nach Vereinbarung kann die CD auch von RSN direkt an das Amt der Landesregierung gesendet werden

Raumplaner: Gegebenenfalls Anpassung Beschlussbericht. Erstellung des digitalen Datensatzes.

Gemeinderatssitzung: Beratung über die eingelangten Stellungnahmen. 

Anschließend Beschlussfassung. Übermittlung der Niederschrift an Raumplaner.

*) Versagensgründe wurden mitgeteilt:

(Zeit bis Mitteilung einlangt kann einige 
Wochen dauern. Eventuell erfolgt vorab ein 
informeller Informationsaustausch. Die 
Gemeinde hat 8 Wochen Zeit, um eine 
Stellungnahme zur Versagungsandrohung 
abzugeben)

1. Abstimmung Gemeinde mit 
Raumplaner über die Vorgangsweise:

2. Gemeinde/Raumplaner:
Stellungnahme gegen die Versagung 
innerhalb von 8 Wochen.

3. Gemeinderat: Korrekturbeschluss 
ODER Beharrungsbeschluss

4. Landesregierung: Genehmigung oder 
Versagung


